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folgen einer   
nichtdurchführung des BEM

Sanktionen gibt es nicht, wenn der Ar-
beitgeber das BEM nicht durchführt.

Die nicht bzw. nicht ordnungsgemäße 
Durchführung eines BEM hat aller-
dings erhebliche Auswirkungen auf 
eine krankheitsbedingte Kündigung: 
Zwar ist eine Durchführung keine 
Wirksamkeitsvoraussetzung für eine 
spätere Kündigung, die krankheits-
bedingte Kündigung unterliegt indes 
– wie jede Kündigung – dem Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz: Die Kündi-
gung ist „das letzte Mittel“.

Hat der Arbeitgeber ein BEM nicht 
durchgeführt, obwohl dies möglich 
gewesen wäre, sondern stattdessen 
gleich krankheitsbedingt gekündigt, 
so muss er umfassend und detailliert 
darlegen, warum der erkrankte Ar-
beitnehmer auf seinem Arbeitsplatz 

nicht mehr eingesetzt werden kann, 
eine leidensgerechte Anpassung des 
Arbeitsplatzes ausgeschlossen ist und 
warum es keine anderen zumutbaren 
Arbeitsplätze im Betrieb gibt, auf dem 
der Arbeitnehmer eingesetzt werden 
kann.

Die Nichtdurchführung eines BEM 
führt also nicht zur Unzulässigkeit 
einer Kündigung, sondern dazu, dass 
sich die Sachlage zu Gunsten des Ar-
beitnehmers verschiebt: Der Arbeitge-
ber muss im Einzelnen darlegen und 
beweisen, dass eine Weiterbeschäfti-
gung des Arbeitnehmers – wenn auch 
zu geänderten Bedingungen – oder 
eine Anpassung seines Arbeitsplatzes 
nicht möglich ist. Zusätzlich muss der 
Arbeitgeber auch darlegen, dass künf-
tige Fehlzeiten auch durch gesetzlich 
vorgesehene Hilfen oder Leistungen 
der Rehabilitationsträger in relevan-
tem Umfang nicht hätten vermieden 
werden können. Nur dann, wenn der 

Arbeitgeber diesen Anforderungen 
nachkommt, muss der Arbeitnehmer 
darlegen, wie er sich selbst eine lei-
densgerechte Beschäftigung vorstellt.

Die gesetzliche Einführung des BEM 
hat also die Anforderungen für eine 
krankheitsbedingte Kündigung noch 
einmal deutlich nach oben geschraubt.

In einem ergänzenden Beitrag be-
schäftigt sich einer der nächsten golf-
manager mit zwei weiteren wichtigen 
Fragestellungen zum Thema Krank-
heitsfälle von Mitarbeitern: 

 � Wie kann der Krankenstand durch 
arbeitsvertragliche Regelungen ge-
senkt werden?

 � Was ist bei einer krankheitsbeding-
ten Kündigung zu beachten?

Dr. jur. Michael Lenzen

iNova Green stellt sich vor
iNova Green ist seit die- 
sem Jahr Kooperations-
partner des GMVD.

Die Ansprüche an die 
Qualität der Plätze steigen. Daher ist das 
Motto von iNova Green: „Wir verkaufen 
Lösungen – nicht nur Produkte.“

Im Vordergrund steht die Ermittlung des 
tatsächlichen Bedarfs oder möglicher Defi-
zite, bevor die Auswahl von Produkten zu 
einer Qualitätsverbesserung führen kann.

Thomas Fischer, Geschäftsführer von iNova 
Green ist seit über 22 Jahren im Rasen- 
Bereich aktiv und verfügt über ein um-
fangreiches Netzwerk.

Eine wichtige Voraussetzung für das 
Erarbeiten von Lösungen sind umfang-
reiche Analysen. Besonders im Bereich 
von Golf&Natur aber natürlich auch da-
rüber hinaus hat sich iNova Green einen 
Namen bei der Rückstandsanalyse von 
Pflanzenschutzmit teln gemacht.

Wir sind darauf spezialisiert das Green-
keeping sach- und fachkundig zu unter-
stützen.

Der Praxis-Tipp 1

In den letzten Wo-
chen ist es verstärkt 
zum Auftreten von 
Trockenstellen ge-
kommen. Sollte das 
auch bei Ihnen auf-

getreten sein, sprechen Sie Ihren Green-
keeper an. Mit einem einfachen Test kann 
man prüfen, ob der Boden trocken oder 
schon hydro phob (wasserabweisend) ist. 
Bleibt ein Tropfen länger auf einem Aus-
stich stehen, handelt es sich um hydropho-
ben Boden.

Dann ist der Einsatz eines kurativen Mit-
tels wie Aqueduct empfehlenswert. Mit 
25 l/ha und zwei Aufwendungen sind 
meist deutliche Verbesserungen festzu-
stellen.

Danach sollten im Ab- 
stand von vier Wochen 
drei An wendungen mit Revolu tion folgen.

Revolution ist ein bewährter Wasser- 
Manager, der zu einem deutlich niedrige-
rem Wasser-Verbrauch führen kann.

Der Praxis-Tipp 2

Rasen-Narben können im Laufe der Jahre 
überaltern, so dass eine regelmäßige Nach-
saat erfolgen sollte. iNova Green arbeitet 
mit führenden Züchtern zusammen, um auf 
den Platz-Bedarf abgestimmte Mischungen 
anbieten zu können.

Ein wichtiger Baustein ist das Ausläufer 
treibende Dt. Weidelgras (RPR), das sehr 
schnell keimt und so gerade auf Abschlä-
gen vorhandene Divots schnell regenerie-
ren lässt.

Ihr Greenkeeper kann hier kurzfristig rea-
gieren besonders in Zeiten stärkerer Tro-
ckenheit.

Sprechen Sie uns an, und wir erstellen 
Ihnen zeitnah nach einer kurzen 
 Bestands auf nahme ein auf Ihre Anlage 
 zugeschnittenes Angebot.

Ihr Ansprechpartner: Thomas Fischer
Am Stadtbad 24 · 29451 Dannenberg 
E-Mail: tf@inova-green.de 
Tel.: 05861-4790, Mobil: 01523-400 1572
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